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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Errichtung der „KaSa - Familienstiftung“

Bekanntmachung 
des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

Vom 23. September 2024

Auf Grund des § 15 des Stiftungsgesetzes für das Land Branden-
burg (StiftGBbg) vom 30. Juni 2022 (GVBl. I Nr. 18) wird hier-
mit die Anerkennung der „KaSa - Familienstiftung“ mit Sitz in 
Kremmen als rechtsfähig öffentlich bekannt gemacht.

Die Stiftung ist eine Familienstiftung. Zweck der Stiftung ist 
die finanzielle Unterstützung der Stifterin und des Stifters, die 
finanzielle Unterstützung ihrer Kinder und Enkelkinder und 
deren weiteren leiblichen Nachkommen als Abkömmlinge  
1. Grades (Begünstigte) sowie die Förderung der Familie und 
des Familienzusammenhaltes.

Die gemäß §  4 Absatz  1 StiftGBbg zuständige Verwaltungs-
behörde für die Anerkennung einer Stiftung mit Sitz im Land 
Brandenburg, das Ministerium des Innern und für Kommuna-
les, hat die Anerkennung der Rechtsfähigkeit mit Urkunde vom 
23. September 2024 erteilt.

Aufhebung des Erlasses 
zur Anfrage nach den Zielen, Grundsätzen 

und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung, 
Zielanpassung im Rahmen der 

Behördenbeteiligung und Auskunftspflicht 
über das In-Kraft-Treten eines Bauleitplanes

Bekanntmachung 
der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 

Berlin-Brandenburg 
Vom 23. September 2024

Der Erlass zur Anfrage nach den Zielen, Grundsätzen und 
sonstigen Erfordernissen der Raumordnung, Zielanpassung 
im Rahmen der Behördenbeteiligung und Auskunftspflicht 
über das In-Kraft-Treten eines Bauleitplanes vom 10. Au-
gust 2005 (ABl. S. 946) wird mit Veröffentlichung dieser Be- 
kanntmachung aufgehoben.

Die Aufhebung dient der Klarstellung. Die Rechtsgrundlage für 
die verpflichtende Anfrage der Gemeinden nach den Zielen der 
Raumordnung ist mit Inkrafttreten des Sechsten Staatsvertrages 
über die Änderung des Landesplanungsvertrages am 1. August 
2024 (GVBl. I Nr. 46) entfallen.

Absage des Erörterungstermins zum 
Genehmigungsantrag auf Errichtung und Betrieb 

einer Wasserstoffelektrolyseanlage 
in 03044 Cottbus OT Schmellwitz

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 8. Oktober 2024

Die Firma Lausitz Energie Kraftwerke AG, Leagplatz 1 in  
03050 Cottbus beantragt die Genehmigung nach § 4 des Bun- 
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem Grund-
stück Walther-Rathenau-Straße 38 in 03044 Cottbus in der Ge-
markung Schmellwitz, Flur 70, Flurstück 170/3 eine Wasser-
stoffelektrolyseanlage zu errichten und zu betreiben.

Mit Bekanntmachung im Amtsblatt für Brandenburg vom 3. Juli 
2024 (ABl. S. 518) wurde die Durchführung eines Erörterungs-
termins für den 22. Oktober 2024 um 10 Uhr in der Messe Cott-
bus, Vorparkstraße 3 in 03042 Cottbus angekündigt.

Die während der Einwendungsfrist form- und fristgerecht er-
hobenen Einwendungen sind durch das Landesamt für Um-
welt geprüft worden. Nach Einschätzung der Behörde be-
dürfen diese Einwendungen keiner Erörterung. Daher wurde 
im Ergebnis nach pflichtgemäßem Ermessen entschieden, 
dass der angekündigte Erörterungstermin nicht durchgeführt 
wird. Berücksichtigt und abgewogen wurden das Interesse 
der einwendenden Personen an einer weiteren Darlegung und 
Konkretisierung der Einwendungen sowie das Interesse der 
Genehmigungsbehörde an einer weitergehenden Sachverhalts-
aufklärung und das der Antragstellerin an einer zügigen Durch-
führung des Verfahrens.

Falls ein Genehmigungsbescheid erteilt wird, werden form- 
und fristgerecht erhobene Einwendungen inhaltlich im Ge-
nehmigungsbescheid berücksichtigt und den Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, wird eine Kopie des Ge-
nehmigungsbescheides zugestellt. Die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli- 
che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799)
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Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  13 des Gesetzes vom 
8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage 
in 16278 Angermünde

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 8. Oktober 2024

Die Firma Teut Windprojekte GmbH, Vielitzer Weg 12 in 
16835 Lindow/Mark, beantragt die Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf den Grund-
stücken in 16278 Angermünde in der Gemarkung Crussow, 
Flur 2, Flurstücke 20 und 21 eine Windkraftanlage zu errichten 
und zu betreiben (Az.: G08220-W). Das Genehmigungsver-
fahren wurde aus einem Widerspruchsverfahren heraus wieder-
aufgenommen.

Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung.

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den 
Betrieb von einer Windkraftanlage des Typs Nordex N149/5.X 
Delta4000 mit einem Rotordurchmesser von 149,1 m, einer Na-
benhöhe von 164 m zuzüglich 0,89 m Fundamenterhöhung und 
einer Gesamthöhe von 238,6 m über Grund zuzüglich 0,89 m 
Fundamenterhöhung und einer Nennleistung von je 5,7 MW. 
Zu der Windkraftanlage gehören Fundament, Zuwegung und 
Kranstellflächen.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.6.2 V des 
Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen (4. BImSchV) sowie um die Änderung eines Vorhabens 
nach Nummer  1.6.2  A der Anlage  1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

Die Inbetriebnahme der Anlagen ist im Januar 2026 vorgesehen.

Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen werden einen Monat vom 16.  Oktober 
2024 bis einschließlich 15. November 2024 über das länder-
übergreifende zentrale UVP-Internetportal unter https://www.
uvp-verbund.de/ jederzeit und für jedermann zugänglich ge-
macht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten auch 
die Untersuchungen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit,  
insbesondere Angaben zu Schall und Schattenwurf, Eiswurf 
und Eisfall, Turbulenzen, Auswirkungen auf das automatisierte 
Waldbrandfrüherkennungssystem FireWatch, Auswirkungen auf 
Avifauna, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien, Wasser, Boden, 
sonstige Sachgüter, FFH- und SPA-Gebiete, Biotope und eine 
naturschutzfachliche Eingriffs-/Ausgleichsplanung.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der 
Einwendungsfrist vom 16.  Oktober 2024 bis einschließ-
lich 16.  Dezember 2024 unter Angabe der Vorhaben-ID 
G08220-W schriftlich oder elektronisch beim Landesamt für 
Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61  
in 14410 Potsdam erhoben werden. Mit Ablauf dieser Frist 
sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen.

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter: https://lfu.brandenburg.de/einwendungen.

Erörterungstermin

Auf einen Erörterungstermin wird verzichtet.

Gemäß §  16 Absatz  1 Satz  3 der Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren (9. BImSchV) soll bei der Errichtung 
oder Änderung von Windenergieanlagen an Land auf einen 
Erörterungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Antrag-
steller diesen beantragt. Dies gilt nach §  16 Absatz  1 Satz  4 
auch für UVP-pflichtige Anlagen. Ein Antrag auf Durchfüh- 
rung eines Erörterungstermins wurde nicht gestellt.

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen. Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde 
freiwillig beantragt.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli- 
che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
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Errichtung und Betrieb von sieben Windkraftanlagen 
in 15299 Grunow-Dammendorf 

und in 15299 Mixdorf

Gemeinsame Bekanntmachung 
des Landesamtes für Umwelt 

und des Landkreises Oder-Spree,  
untere Wasserbehörde 
Vom 8. Oktober 2024

Die Firma Alterric Deutschland GmbH, Holzweg 87 in  
26605 Aurich, beantragt die Genehmigung nach § 4 des Bun- 
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf den Grund-
stücken in 15299 Grunow-Dammendorf in der Gemarkung 
Grunow, Flur 1, Flurstücke 6, 26, 32 und 35 sowie in  
15299 Mixdorf in der Gemarkung Mixdorf, Flur 4, Flur- 
stücke 46, 68 und 245 sieben Windkraftanlagen zu errichten 
und zu betreiben (Az.: G09323).

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den 
Betrieb von sieben Windkraftanlagen des Typs Vestas V172- 
7,2 MW mit einem Rotordurchmesser von 172 m, einer Naben-
höhe von 175 m und einer Gesamthöhe von 261 m über Grund. 
Die Nennleistung jeder beträgt 7,2 MW. Zur jeder Windkraft-
anlage gehören Fundament, Zuwegung und Kranstellflächen.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer  1.6.2 V 
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Num-
mer 1.6.2 A der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG).

der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  13 des Gesetzes vom 
8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Service 

Rechtsangelegenheiten

Für das Vorhaben wurde darüber hinaus eine wasserrecht-
liche Erlaubnis gemäß § 8 in Verbindung mit § 10 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) zur Benutzung eines Gewässers bei 
der unteren Wasserbehörde des Landkreises Oder-Spree be-
antragt.

Gegenstand dieses Verfahrens ist die Errichtung von zwei Tief-
brunnen zur Löschwasserbereitstellung.

Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im 4. Quartal 2026 vor-
gesehen.

Auslegung

Die Genehmigungsanträge sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen werden einen Monat vom 16.  Oktober 
2024 bis einschließlich 15. November 2024 über das länder-
übergreifende zentrale UVP-Internetportal unter https://www.
uvp-verbund.de/ jederzeit und für jedermann zugänglich ge-
macht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Es wurde ein Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswir- 
kungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorgelegt, dieser ist Be-
standteil der veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten auch  
die Untersuchungen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit, 
insbesondere Angaben zu Schall und Schattenwurf, Aus-
wirkungen auf Avifauna, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, 
Wasser, FFH- und SPA-Gebiete und eine naturschutzfachliche 
Eingriffs-/Ausgleichsplanung.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 16.  Oktober 2024 bis einschließlich 
16. Dezember 2024 unter Angabe der Vorhaben-ID G09323 
schriftlich oder elektronisch beim Landesamt für Umwelt,  
Genehmigungsverfahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61 in  
14410 Potsdam oder beim Landkreis Oder-Spree, untere Was- 
serbehörde, Breitscheidstraße 7 in 15848 Beeskow erhoben 
werden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungs-
verfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter: https://lfu.brandenburg.de/einwendungen.

Erörterungstermin

Auf einen Erörterungstermin wird verzichtet.
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Gemäß §  16 Absatz  1 Satz  3 der Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren (9. BImSchV) soll bei der Errichtung 
oder Änderung von Windenergieanlagen an Land auf einen 
Erörterungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Antrag-
steller diesen beantragt. Dies gilt nach §  16 Absatz  1 Satz  4 
auch für UVP-pflichtige Anlagen. Ein Antrag auf Durchführung 
eines Erörterungstermins wurde nicht gestellt.

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen. Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde 
freiwillig beantragt.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli- 
che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 

S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts-
gesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl.  I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 409)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  13 des Gesetzes vom 
8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Aufgebotssachen

Amtsgericht Fürstenwalde/Spree
Abteilung für Zivilsachen des Amtsgerichts Fürstenwalde/Spree

26 II 5/24

Aufgebot

Die Sparda Bank Berlin eG, Bornitzstraße 49 - 51, 10365 Ber- 
lin hat den Antrag auf Kraftloserklärung einer abhandenge- 
kommenen Urkunde bei Gericht eingereicht.

Es handelt sich um den Grundschuldbrief, Gruppe 02, Briefnum- 
mer 112.484,21, über die im Grundbuch des Amtsgerichts 
Fürstenwalde/Spree, Gemarkung Jänickendorf, Blatt 247, in Ab-

teilung III Nr. 1 eingetragene Grundschuld zu 112.484,21 EUR  
mit 16 % Zinsen jährlich sowie 10 % einmaliger Neben-
leistungen.

Eingetragener Berechtigter:
Sparda Bank Berlin eG
Bornitzstraße 49 - 51, 10365 Berlin

Der Inhaber des Grundschuldbriefs wird aufgefordert, seine 
Rechte spätestens bis zu dem 20.01.2025 vor dem Amtsgericht 
Fürstenwalde/Spree, Eisenbahnstraße 8, 15517 Fürstenwalde/
Spree, Az.: 26 II 5/24 anzumelden und die Urkunde vorzulegen, 
da ansonsten die Kraftloserklärung des Briefes erfolgen wird.

Fürstenwalde/Spree, 18.09.2024
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Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Staatskanzlei des Landes Brandenburg

Der verlorengegangene Dienstausweis von Frau Anne Paape, 
Dienstausweisnummer: 222617, ausgestellt von der Staats-
kanzlei des Landes Brandenburg, Gültigkeitsvermerk bis 
23.02.2034, wird hiermit für ungültig erklärt.

Gläubigeraufrufe

Der Wittstocker Carneval-Club e. V., c/o Angelika Wagner, 
Chaussee 22, 16909 Wittstock, ist zum 31.  Dezember 2023 
aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger wer-
den aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein bei 
nachstehend genannten Liquidatorinnen und Liquidatoren an-
zumelden:

Angelika Wagner
Chaussee 22
16909 Wittstock

Egbert Schröder
Markt 20
16909 Wittstock

Polizeipräsidium Land Brandenburg

Der durch Verlust abhandengekommene Dienstausweis von 
Frau Ekaterina Sauter, Dienstausweisnummer 116017, Karten- 
nummer 11192, Farbe blau, ausgestellt am 03.04.2024 durch 
den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, wird 
hiermit für ungültig erklärt.

Der Anglerverein Eisenhüttenstadt „Mitte“ e. V., Rosen-
straße 21 in 15890 Eisenhüttenstadt, ist zum 9. Februar 2024 
aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden 
aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nach-
stehend genannten Liquidatoren anzumelden:

Burkhard Beinert
Lilienthalring 23 A
15890 Eisenhüttenstadt

Manfred Paschke
Friedrich-List-Straße 13
15890 Eisenhüttenstadt
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